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Landeshauptstadt Düsseldorf 
Clara-Schumann-Musikschule 

Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-
willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. 
zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.

Familienname, Vorname

Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Telefon mobil Telefon privat E-Mail-Adresse

Familienname, Vorname

Schülerin/Schüler

Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)

Geburtsdatum

Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt 
festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu 
Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung: 

Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 
Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-
Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt 
hat. 

Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden 
von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-
dorf überwiesen. 

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-
schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse 
zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.

Datum Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 

Anmeldung Grundfächer

Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)

für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Früherziehung

Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr

Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –

Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr

Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:

Bitte senden an: 
Städtische Clara-Schumann-Musikschule, 
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf

Unterrichtsaufnahme ab Datum und Unterschrift der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters

Ab hier wird von der Clara-Schumann-Musikschule ausgefüllt!

Datum

Unterricht

Paraphe

ParapheDatum

Warteliste

Erfassung

Fach/Lehrkraft/Gruppe (Ort, Uhrzeit, Tag)

Bezirk

männlichweiblich
Geschlecht

divers

männlichweiblich
Geschlecht

divers

Ich beantrage 
Geschwister- 
ermäßigung

An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)
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Landeshauptstadt Düsseldorf 
Clara-Schumann-Musikschule

Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-
willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. 
zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.

Bitte senden an: 
Städtische Clara-Schumann-Musikschule, 
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf

Familienname, Vorname

Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Telefon mobil Telefon privat E-Mail-Adresse

Familienname, Vorname

Schülerin/Schüler

Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)

Geburtsdatum

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-
schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse 
zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.

Datum Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 

Anmeldung Grundfächer

Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)

für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Früherziehung

Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr

Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –

Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr

Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:

Unterrichtsaufnahme ab Datum und Unterschrift der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters

Ab hier wird von der Clara-Schumann-Musikschule ausgefüllt!

Vermerke der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters

Fach/Lehrkraft/Gruppe (Ort, Uhrzeit, Tag)

Bezirk

Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt 
festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu 
Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung: 

Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 
Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-
Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt 
hat. 

Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden 
von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-
dorf überwiesen. 

männlichweiblich
Geschlecht

divers

männlichweiblich
Geschlecht

divers

Ich beantrage 
Geschwister- 
ermäßigung

An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)
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Diese Ausfertigung bleibt in der Hand der/des Zahlungspflichtigen. 
 
Die Gebührensatzung kann in der Geschäftsstelle der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule, Prinz-Georg-Straße 80,  
eingesehen werden. Sie wird Ihnen auch gern von unseren Bezirksleiterinnen und Bezirksleitern zugesandt.

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Clara-Schumann-Musikschule

Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-
willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. 
zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.

Bitte senden an: 
Städtische Clara-Schumann-Musikschule, 
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf

Familienname, Vorname

Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

Telefon mobil Telefon privat E-Mail-Adresse

Familienname, Vorname

Schülerin/Schüler

Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)

Geburtsdatum

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-
schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse 
zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.

Datum Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 

Anmeldung Grundfächer

Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)

für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Früherziehung

Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr

Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –

Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)

Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr

Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:

Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt 
festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu 
Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung: 

Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 
Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-
Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt 
hat. 

Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden 
von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-
dorf überwiesen. 

männlichweiblich
Geschlecht

divers

männlichweiblich
Geschlecht

divers

Ich beantrage 
Geschwister- 
ermäßigung

An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)


40/604/4 – 4.2022 – Für die Bezirksleiterin/den Bezirksleiter (nach Bearbeitung an die Gebührenstelle)
Logo Clara-Schumann-Musikschule
Landeshauptstadt Düsseldorf
Clara-Schumann-Musikschule
Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.
Familienname, Vorname
Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter
Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)
Telefon mobil
Telefon privat
E-Mail-Adresse
Familienname, Vorname
Schülerin/Schüler
Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)
Geburtsdatum
Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung:
Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt hat.
Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-dorf überwiesen. 
Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.
Datum
Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 
Anmeldung Grundfächer
Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)
für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Früherziehung
Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr
Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –
Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr
Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:
Bitte senden an:
Städtische Clara-Schumann-Musikschule,
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf
Unterrichtsaufnahme ab 
Datum und Unterschrift der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters
Ab hier wird von der Clara-Schumann-Musikschule ausgefüllt!
Datum
Unterricht
Paraphe
Paraphe
Datum
Warteliste
Erfassung
Fach/Lehrkraft/Gruppe (Ort, Uhrzeit, Tag)
Bezirk
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
Ich beantrageGeschwister-
ermäßigung
An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)
40/604/4 – 4.2022 – Für die Bezirksleiterin/den Bezirksleiter
Logo Clara-Schumann-Musikschule
Landeshauptstadt Düsseldorf
Clara-Schumann-Musikschule
Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.
Bitte senden an:
Städtische Clara-Schumann-Musikschule,
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf
Familienname, Vorname
Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter
Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)
Telefon mobil
Telefon privat
E-Mail-Adresse
Familienname, Vorname
Schülerin/Schüler
Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)
Geburtsdatum
Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.
Datum
Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 
Anmeldung Grundfächer
Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)
für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Früherziehung
Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr
Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –
Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr
Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:
Unterrichtsaufnahme ab 
Datum und Unterschrift der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters
Ab hier wird von der Clara-Schumann-Musikschule ausgefüllt!
Vermerke der Bezirksleiterin/des Bezirksleiters
Fach/Lehrkraft/Gruppe (Ort, Uhrzeit, Tag)
Bezirk
Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung:
Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt hat.
Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-dorf überwiesen. 
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
Ich beantrageGeschwister-
ermäßigung
An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)
40/604/4 – 4.2022 – Für die Erziehungsberechtigte/Zahlungspflichtige bzw. den Erziehungsberechtigten/Zahlungspflichtigen
Diese Ausfertigung bleibt in der Hand der/des Zahlungspflichtigen.
Die Gebührensatzung kann in der Geschäftsstelle der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule, Prinz-Georg-Straße 80, 
eingesehen werden. Sie wird Ihnen auch gern von unseren Bezirksleiterinnen und Bezirksleitern zugesandt.
Logo Clara-Schumann-Musikschule
Landeshauptstadt Düsseldorf
Clara-Schumann-Musikschule
Die Beantwortung der Fragen nach Geschlecht ist frei-willig. Die Angabe der Tel.-Nr. ist erwünscht, um Sie ggf. zu informieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Bezirksleiterin/Ihren Bezirksleiter.
Bitte senden an:
Städtische Clara-Schumann-Musikschule,
Prinz-Georg-Straße 80, 40479 Düsseldorf
Familienname, Vorname
Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter
Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)
Telefon mobil
Telefon privat
E-Mail-Adresse
Familienname, Vorname
Schülerin/Schüler
Anschrift (falls abweichend von der/des Erziehungsberechtigten)
Geburtsdatum
Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Städtischen Clara-Schumann-Musik-schule gemäß § 12 Abs. 1 Datenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW an die Stadtkasse zur Einziehung der Gebühr und an die Lehrkräfte zur Planung des Unterrichts übermittelt.
Datum
Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen 
Anmeldung Grundfächer
Besuch des Kindergartens/der Schule (bitte genaue Anschrift)
für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Früherziehung
Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr
Besonderes Projekt (Unterrichtsdauer: 1 Jahr) –
Unterrichtsdauer: 1 Jahr (Unterricht wird vormittags und nachmittags angeboten)
Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr
Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht:
Die Gebühr richtet sich nach der jeweiligen Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule. Sie wird vom Rat der Stadt festgesetzt und kann sich mit Beginn eines Schuljahres ändern. Insbesondere kann sich die Höhe der Gebühren von Schuljahr zu Schuljahr ändern! Zu Abmeldungen vom Unterricht beachten Sie bitte § 4 Abs. 2 und 3 der Satzung:
Eine Abmeldung vom Unterricht in den Grundstufenfächern ist zum 31.01. und 31.07. jeweils unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen möglich. Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung bei der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule. Sie ist nur wirksam, wenn die Städtische Clara-Schumann-Musikschule die Abmeldung schriftlich bestätigt hat.
Die Satzung für die Städtische Clara-Schumann-Musikschule erkenne ich in der jeweils geltenden Fassung an. Die Gebühren werden von mir an den im Gebührenbescheid angegebenen Zahlungsterminen unter Angabe der Buchungsstelle an die Stadtkasse Düssel-dorf überwiesen. 
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
männlich
weiblich
Geschlecht
divers
Ich beantrageGeschwister-
ermäßigung
An der CSM bereits angemeldete/s Geschwisterkind/er (Familienname, Vorname; Familienname, Vorname; ...)
Herr Templin, Nbst. 27426
40/604
40/604 - Clara-Schumann-Musikschule
Anmeldung Grundfächer
Schul- und Kulturverwaltung
	Zahlungspflichtige/Zahlungspflichtiger/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter 
Angabe des Familiennamens und des Vornamens: 
	Angabe der Anschrift: Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort: 
	Angabe der Mobilfunknummer: 
	Angabe der privaten Telefonnummer: 
	Angabe der E-Mail-Adresse: 
	Angabe des Familiennamens und des Vornamens er Schülerin/des Schülers: 
	Angabe der Anschrift: Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort): 
	Angabe des Geburtsdatums: 
	Datum: 22.04.2022
	Angabe des Kindergartens/der Schule: Name, Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort): 
	Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht: 
Musikalische Früherziehung für vierjährige Kinder/Unterrichtsdauer: 2 Jahre: 0
	Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht: 
Liedergarten für zwei- und dreijährige Kinder/Unterrichtsdauer: 1 Jahr: 0
	Folgendes besondere Projekt: 
	Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht: 
Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr – Besonderes Projekt: 0
	Es wird Unterricht im folgenden Fach gewünscht: 
Musikalische Grundausbildung für Kinder ab 2. Grundschuljahr – Unterrichtsdauer: 1 Jahr: 0
	Drucken: 
	Eingaben löschen: 
	Speichern: 
	Hier ankreuzen für männlich: 0
	Hier ankreuzen für weiblich: 0
	Hier ankreuzen für divers: 0
	Hier ankreuzen für männlich: 0
	Hier ankreuzen für weiblich: 0
	Hier ankreuzen für divers: 0
	Hier ankreuzen für Antrag auf Geschwisterermäßigung: 0
	Angabe der Geschwister: 



